
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/4/24 9ObA69/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1991

Norm

AMFG §19 Abs1 litb

Rechtssatz

Nach dem Wortlaut der Gesetzesmaterialien (983 BlgNr 11, 21) sind unter Arbeitstraining systematische

Arbeitsübungen zur Verbesserung der Arbeitshaltung und zur Steigerung der Arbeitsbelastbarkeit von Personen im

Hinblick auf deren Berufeingliederung zu verstehen; in der weiteren Entwicklung arbeitsmarktpolitischer Praxis hat sich

das Arbeitstraining auch als eine sinnvolle Maßnahme zur Ergänzung erworbenen theoretischen Wissens durch

Erfahrungen mit seiner praktischen Anwendbarkeit und daher als Einstiegshilfe in das Berufsleben vor allem für

Absolventen einer weiterführenden Schulausbildung oder Hochschulausbildung in Form des Absolvententrainings oder

Akademikertrainings erwiesen. (§ 48 ASGG).
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